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Aufgrund des § 52 des Schulgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW -
SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) wird mit Zustimmung des fir Schulen zustandi-
gen Landtagsausschusses verordnet:
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Erster Teil
Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§1

Geltungsbereich, Ziel und Gliederung des Bildungsganges

FuBnoten zu § 1 Geltungsbereich, Ziel und Gliederung des Bildungsganges

§§ 1,15, 17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Diese Verordnung gilt flr die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule.

(2) Die gymnasiale Oberstufe setzt die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Sekundarstufe | fort,
vertieft und erweitert sie; sie schlieBt mit der Abiturprifung ab und vermittelt die allgemeine
Hochschulreife. Individuelle Schwerpunktsetzung und vertiefte allgemeine Bildung flihren auf
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der Grundlage eines wissenschaftspropadeutischen Unterrichts zur allgemeinen Studierfahigkeit
und bereiten auf die Berufs- und Arbeitswelt vor.

(3) Die gymnasiale Oberstufe besteht aus der Einfliihrungsphase und der Qualifikationsphase.
Der Pflichtunterricht umfasst insgesamt 102 Wochenstunden. Am Ende der Qualifikationsphase
finden die Zulassung zur Abiturprifung und die Abiturpriifung statt. Aus den anrechenbaren
Leistungen aus der Qualifikationsphase und in der Abiturprifung wird eine Gesamtqualifikation
ermittelt, die die Grundlage fir die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife ist.

§2

Dauer des Bildungsganges

FuBnoten zu § 2 Dauer des Bildungsganges

§ 2 zuletzt gedndert durch Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW. S. 1239), in Kraft
getreten am 1. Dezember 2021.

(1) Der Besuch der gymnasialen Oberstufe dauert in der Regel drei, wenigstens zwei und héchs-
tens vier Jahre. Wer innerhalb der Vierjahresfrist nicht mehr die Zulassung zur Abiturprifung er-
langen kann, muss die gymnasiale Oberstufe verlassen. In Ausnahmefallen, insbesondere bei
langerem Unterrichtsversaumnis infolge nicht von der Schilerin oder dem Schiuler zu vertreten-
der Umstande, kann die Dauer des Besuchs der gymnasialen Oberstufe durch die obere Schul-
aufsichtsbehdrde angemessen verlangert werden.

(2) Die Hochstverweildauer geman Absatz 1 kann um den fir die Wiederholung einer nicht be-
standenen Abiturprifung erforderlichen Mindestzeitraum Uberschritten werden.

(3) Im Einvernenmen mit den Eltern kann eine Schiilerin oder ein Schiiler, die oder der in der bis-
herigen Klasse nicht mehr angemessen gefordert werden kann, auf Beschluss der Versetzungs-
konferenz vorversetzt werden (§ 50 Abs. 1 SchulG). Eine Vorversetzung in die Einfihrungsphase
und in das erste Jahr der Qualifikationsphase ist in der Regel méglich, wenn auf dem Zeugnis
des zuletzt besuchten Halbjahres in den Fachern Deutsch, Mathematik, in der ersten und zwei-
ten Fremdsprache, in je einem Fach der Lernbereiche Gesellschaftslehre und Naturwissenschaf-
ten mindestens gute und in den Ubrigen Fachern Uberwiegend gute Leistungen nachgewiesen
werden. Die Bestimmungen Uber die Profilklassen gemaB § 21 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 APO-S
| bleiben unberihrt.

(4) Schilerinnen und Schiiler, die gemaB § 43 APO-S | durch Beschluss der Abschlusskonferenz
zum Besuch auch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe zugelassen wurden, kén-

nen unmittelbar in die Qualifikationsphase eintreten. Dies gilt auch fir Schuilerinnen und Schiler

aus Profilklassen gemaB § 21 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 APO-S |, wenn sie am Ende der Klasse

10 die Versetzungsbedingungen fir das Gymnasium gemanB §§ 22, 27 APO-S | erfillen.
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§3

Aufnahmevoraussetzungen

FuBnoten zu § 3 Aufnahmevoraussetzungen

§§ 3, 6 und 8 zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV.
NRW. S. 1239), in Kraft getreten am 1. Dezember 2021.

(1) Voraussetzung fir die Aufnahme in die Einfiihrungsphase der gymnasialen Oberstufe ist die
an Schulen oder im Wege der Externenprifung erworbene Berechtigung zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe.

(2) AuBerdem werden Schiilerinnen und Schiiler aufgenommen, die an einer deutschen Schule
im Ausland, einer europaischen Schule oder einer auslandischen Schule einen Abschluss erwor-
ben haben, der der in Absatz 1 genannten Berechtigung gleichwertig ist, und die hinreichende
deutsche Sprachkenntnisse besitzen, um erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu kénnen.

(3) In die Einfihrungsphase der gymnasialen Oberstufe kann in der Regel nur neu aufgenommen
werden, wer zum Beginn des Schuljahres, in dem der Eintritt erfolgt, das 19. Lebensjahr nicht
vollendet hat.

(4) Die obere Schulaufsichtsbehérde kann im Einzelfall bei Schiilerinnen und Schiilern, die die
Aufnahmevoraussetzungen gemaB den Absatzen 1 bis 3 infolge nicht von ihnen zu vertretender
Umstande nicht erflllen, die Aufnahme ausnahmsweise zulassen, wenn die bisherige Schullauf-
bahn erwarten lasst, dass die Eignung fur den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe vor-
liegt.

(5) Schilerinnen und Schiiler, die ihren Bildungsgang flir hdchstens ein Jahr unterbrochen ha-
ben, kdnnen in die gymnasiale Oberstufe wieder aufgenommen werden. Die Wiederaufnahme
erfolgt in das Halbjahr, in dem der Bildungsgang unterbrochen wurde, bei abgeschlossenem
Halbjahr in das darauffolgende. Im Einzelfall kann die Schulleitung fur die Schulerin oder den
Schiiler eine Probezeit vorsehen. Die Altersgrenze entsprechend Absatz 3 und die Frist fir die
Verweildauer (§ 2 Abs. 1) dirfen nicht Gberschritten werden. Die obere Schulaufsichtsbehorde
kann Ausnahmen zulassen.

§4
Auslandsaufenthalte

FuBnoten zu § 4 Auslandsaufenthalte

§ 4 zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Juli 2018 (GV. NRW. S. 406), in
Kraft getreten am 1. August 2018.
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(1) Wahrend der beiden ersten Jahre der gymnasialen Oberstufe konnen Schilerinnen und Schi-
ler fur einen Auslandsaufenthalt gemaB § 43 Absatz 4 SchulG beurlaubt werden. Nach Rickkehr
wird die Schullaufbahn grundsatzlich in der Jahrgangsstufe fortgesetzt, in der der Auslandsauf-
enthalt begonnen wurde. Das zweite Jahr der Qualifikationsphase kann nicht fir einen Auslands-
aufenthalt unterbrochen werden.

(2) Schilerinnen und Schiiler, die zu einem einjahrigen Auslandsaufenthalt in der Einflhrungs-
phase oder einem halbjahrigen Auslandsaufenthalt im zweiten Halbjahr der Einflihrungsphase
beurlaubt sind, kdnnen ihre Schullaufbahn ohne Versetzungsentscheidung in der Qualifikations-
phase fortsetzen, wenn aufgrund ihres Leistungsstandes zu erwarten ist, dass sie erfolgreich in
der Jahrgangsstufe 12 mitarbeiten kénnen.

(3) Auslandische Leistungsnachweise konnen bei der Berechnung der Gesamtqualifikation nicht
Ubernommen werden.

§5
Information, Beratung und Dokumentation der Schullaufbahnen; Zeug-
hisse

FuBnoten zu § 5 Information, Beratung und Dokumentation der Schullaufbahnen; Zeugnisse

§ 5 zuletzt geandert durch Artikel 4 der VO vom 10. Juli 2011 (GV. NRW. S. 365), in Kraft ge-
treten am 26. Juli 2011.

(1) Die Schule informiert die Schiilerinnen und Schiiler sowie deren Erziehungsberechtigte Gber
die wesentlichen Regelungen fur den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe. Sie berat die
Schilerinnen und Schiuler bei der Wahl der Schullaufbahn und priift zu Beginn eines jeden
Schulhalbjahres, ob die Wahl- und Belegungsbedingungen erfillt sind. Beratung und Priifung
sind zu dokumentieren.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die fiir die Oberstufenkoordination und die fir die Jahr-
gangsstufe zustandige Lehrkraft (Beratungslehrerin oder Beratungslehrer) nehmen die Informati-
ons-, Beratungs-, Prifungs- und Dokumentationsaufgaben gemaB dem Geschaftsverteilungs-
plan der Schule wahr.

(3) Schilerinnen und Schiiler, die den Bildungsgang ohne allgemeine Hochschulreife verlassen,
erhalten ein Abgangszeugnis. Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife (§ 39 Abs. 4) und Ab-
gangszeugnisse tragen das Datum der Aushandigung. Mit der Aushandigung des Zeugnisses
oder seiner Zustellung endet das Schulverhaltnis.

(4) Alle Zeugnisse enthalten neben den Noten fir die Facher die nach § 49 Absatz 2 und 3
SchulG erforderlichen Angaben.

2. Abschnitt
Bestimmungen flr den Unterricht
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§6
Grundstruktur der Unterrichtsorganisationund allgemeine Belegungsbe-
dingungen

FuBnoten zu § 6 Grundstruktur der Unterrichtsorganisationund allgemeine Belegungsbedingun-
gen

§§ 3, 6 und 8 zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV.
NRW. S. 1239), in Kraft getreten am 1. Dezember 2021.

(1) In der Einfihrungsphase wird der Unterricht in Grundkursen, in der Qualifikationsphase in
Grund- und Leistungskursen erteilt. Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, werden
Grundkurse mit drei, Grundkurse in neu einsetzenden Fremdsprachen mit vier und Leistungskur-
se mit finf Wochenstunden unterrichtet. Jeder Kurs dauert ein Schulhalbjahr. Die obere Schul-
aufsichtsbehorde kann zulassen, dass der Unterricht in begrenztem Umfang in Form selbstge-
steuerten Lernens (Lernzeiten) erteilt wird. Die Genehmigung setzt insbesondere voraus, dass
nach dem Konzept der Schule

1. eine ordnungsgemaBe Prifungsvorbereitung,

2. die Einhaltung der Vorgaben zur Unterrichtserteilung nach Satz 2,

3. die Einhaltung der Belegungsbedingungen und

4. eine ordnungsgemaBe Leistungsbewertung geman § 13

gesichert sind.

(2) Eine Unterrichtsstunde im Sinne dieser Verordnung wird mit 45 Minuten berechnet. Im Rah-
men eines Wochen-, Monats-, Halbjahres- oder Jahresplanes kann die Schulkonferenz andere
Zeiteinheiten oder Epochenunterricht beschlieBen. Die festgelegten Wochenstundenzahlen fir
die einzelnen Kurse bleiben verbindlich.

(3) Grund- und Leistungskurse werden den Schiilerinnen und Schiilern in einem Pflichtbereich
und in einem Wahlbereich angeboten. Sie wahlen die fiir ihre jeweilige Schullaufbahn erforderli-
chen Grund- und Leistungskurse aus dem Unterrichtsangebot der Schule oder einer Nachbar-
schule, mit der eine entsprechende Zusammenarbeit stattfindet (§ 4 SchulG). Ein Anspruch auf
Einrichtung eines bestimmten Kurses besteht nicht. Die Belegungsmaoglichkeit von Religionslehre
ist sicherzustellen.

(4) Die drei Aufgabenfelder sind bei der Einrichtung der Leistungskurse maéglichst differenziert
zu bericksichtigen. Mindestens Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik, eine Naturwissen-
schaft und eine Gesellschaftswissenschaft sind als Leistungskurse zur Wahl zu stellen. Durch
Kooperation mit anderen Schulen ist anzustreben, dass eine weitere Fremdsprache, eine weitere
Naturwissenschaft und eine weitere Gesellschaftswissenschaft als Leistungskurse zur Wahl an-
geboten werden. Kurse, die an einzelnen Schulen nur von wenigen Schilerinnen und Schilern
gewilnscht werden, sind gegebenenfalls an einer Schule zentral einzurichten. Unter Mitwirkung
der Schulaufsichtsbehdrde soll insgesamt durch Kooperation oder durch Zuordnung bestimmter
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Facher zu einzelnen Schulen ein breites Facherangebot gesichert werden; soweit Belange von
Schultragern berlhrt sind, ist zuvor das Einvernehmen herzustellen.

(5) Im Rahmen ihres Schulprogramms kann die Schule fachliche Profile und Schwerpunkte bilden
und den Schilerinnen und Schiilern Facherkombinationen zur Wahl stellen. Die sich hieraus er-
gebenden Bindungen fir die Belegung einzelner Facher sind fir die Schiilerinnen und Schiiler
verpflichtend.

(6) Die zu belegenden Facher der gemeinsamen Grundbildung (§ 11) und die Abiturfacher (§ 12)
sind grundsatzlich von der Einflhrungsphase an durchgehend in jedem Halbjahr entsprechend
der jeweiligen Dauer der Pflichtbindungen zu belegen. Diese Facher werden als Folgekurse un-
terrichtet.

(7) Kurse, die mit null Punkten abgeschlossen werden, gelten als nicht belegt.
(8) Im selben Fach diirfen Grund- und Leistungskurse nicht belegt werden.

(9) Abiturfacher, die zu Beginn des ersten Jahres der Qualifikationsphase als Leistungskurs und
zu Beginn des zweiten Jahres der Qualifikationsphase als Grundkurs gefuhrt werden, werden
unabhangig von der Zahl der teilnehmenden Schiilerinnen und Schiiler bis zur Abiturpriifung
fortgesetzt.

(10) Eine neu einsetzende oder eine aus der Sekundarstufe | derselben Schule fortgefiihrte
Fremdsprache, die zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erforderlich ist, wird unabhangig
von der Zahl der teilnehmenden Schulerinnen und Schiuler als Kurs eingerichtet und fortgefihrt.

(11) Fur bilinguale Bildungsgange trifft die oberste Schulaufsichtsbehorde besondere Regelun-
gen.

(12) NRW-Sportschulen sollen den Unterricht fir Leistungssportlerinnen und Leistungssportler
so organisieren, dass die Schullaufbahn und die Laufbahn im Sport vereinbar sind.

(13) Im Rahmen ihrer Méglichkeiten kann die Schule zusatzliche Unterrichtsveranstaltungen (Ar-
beitsgemeinschaften) anbieten.

§7

Aufgabenfelder und Unterrichtsfacher

FuBnoten zu § 7 Aufgabenfelder und Unterrichtsfacher

§ 7 zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. April 2025 (GV. NRW. S. 376), in
Kraft getreten am 1. August 2025.

(1) Die in der Oberstufe unterrichteten Facher werden wie folgt Aufgabenfeldern zugeordnet:
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1. dem sprachlich-literarisch-kiinstlerischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld I): Deutsch, Musik,
Kunst, Englisch, Franzdsisch, Russisch, Spanisch, Niederlandisch, Italienisch, Latein, Griechisch,
Hebraisch, Japanisch, Chinesisch, Turkisch, Neugriechisch, Portugiesisch;

2. dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld Il): Geschichte, Geogra-
phie, Philosophie, Sozialwissenschaften, Recht, Erziehungswissenschaft, Psychologie;

3. dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld Ill): Ma-
thematik, Physik, Biologie, Chemie, Erndhrungslehre, Informatik, Technik.

Religionslehre und Sport sind keinem Aufgabenfeld zugeordnet.

(2) Fir die Gestaltung des Unterrichts und die Anforderungen in der Abiturpriifung gelten die
Richtlinien und Lehrplane flir den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe sowie die jahrlich fir
die Vorbereitung der zentralen Prifungen erlassenen Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraus-
setzungen fur die schriftliche Prifung im Abitur.

(3) Die Einrichtung des Leistungskursfaches Sport bedarf der Genehmigung durch die obere
Schulaufsichtsbehdrde. Sport kann mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehérde an
Schulen mit besonderem sportlichen Profil als viertes Fach der Abiturprifung angeboten wer-
den.

(4) Die neu einsetzende Fremdsprache kann nicht als Leistungskurs unterrichtet werden.

(5) Zur Erprobung neuer Unterrichtsfacher kénnen mit Genehmigung der obersten Schulauf-
sichtsbehdrde Versuche durchgefihrt werden.

(6) Die oberste Schulaufsichtsbehorde kann weitere Facher fiir die Oberstufe zulassen, wenn im
Versuch erprobte Lehrplane fur die gymnasiale Oberstufe und veréffentlichte Prifungsanforde-
rungen vorliegen.

(7) Far Schilerinnen und Schiiler, die auBer in der deutschen in einer anderen Sprache aufwach-
sen, kann die oberste Schulaufsichtsbehérde zur Erflllung der Pflichtbedingung in den Fremd-
sprachen weitere Fremdsprachen zulassen.

§8

Einflihrungsphase

FuBnoten zu § 8 Einfuhrungsphase

§§ 3, 6 und 8 zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV.
NRW. S. 1239), in Kraft getreten am 1. Dezember 2021.

(1) Die Aufgabe der Einfuhrungsphase besteht darin, die Schiilerinnen und Schiiler inhaltlich und
methodisch auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vorzubereiten. In der EinfUuhrungs-
phase betragt die Schulerwochenstundenzahl durchschnittlich 34 Unterrichtsstunden.
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(2) Im Pflichtbereich sind in beiden Schulhalbjahren durchgehend neun Grundkurse zu belegen,
und zwar Deutsch, Mathematik, eine in der Sekundarstufe | begonnene erste oder zweite oder
dritte Fremdsprache, Kunst oder Musik, ein gesellschaftswissenschaftliches Fach, ein naturwis-
senschaftliches Fach (Biologie, Chemie, Physik), Religionslehre und Sport. Neuntes Pflichtfach
ist entweder eine weitere Fremdsprache oder ein weiteres Fach des mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technischen Aufgabenfeldes. Die Verpflichtung zur Belegung einer weiteren Fremd-
sprache kann auch durch die Belegung eines in einer weiteren Fremdsprache unterrichteten
Sachfaches erfiillt werden.

(3) Schilerinnen und Schiiler, die gemaBi § 31 Abs. 6 SchulG von der Teilnahme am Religionsun-
terricht befreit oder zur Teilnahme nicht verpflichtet sind, belegen das Fach Philosophie. Haben
Schulerinnen und Schiiler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen, Philosophie bereits im
Rahmen ihrer Belegungsverpflichtung als gesellschaftswissenschaftliches Fach belegt, so bele-
gen sie ein zusatzliches gesellschaftswissenschaftliches Fach ihrer Wahl.

(4) Im Wahlbereich ist in beiden Kurshalbjahren durchgehend ein weiterer Kurs zu belegen. Die
Schule kann die Kurse des Wahlbereichs Profilen zuordnen (§ 6 Absatz 5). Im Rahmen des
Pflichtunterrichtes gemaB Absatz 1 Satz 2 stehen den Schulerinnen und Schilern ein elftes Fach
und bis zu zwei Vertiefungsfacher zur Wahl.

(5) Schulerinnen und Schiiler, die keinen aufsteigenden Pflichtunterricht im Umfang von vier
Jahren in einer zweiten Fremdsprache bis zum Ende der Sekundarstufe | erhalten haben, mus-
sen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe eine neu einset-
zende zweite Fremdsprache durchgehend im Umfang von vier Wochenstunden belegen. Wer
nach den Vorgaben der APO-S | erst nach der Jahrgangsstufe 7 eine zweite Fremdsprache be-
gonnen hat, muss diese bis zum Ende der Einfuhrungsphase fortfiihren. Schilerinnen und Schii-
ler aus Profilklassen nach § 21 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 APO-S | miissen die in Klasse 7 begon-
nene zweite Fremdsprache bis zum Ende der Einfihrungsphase fortfuhren.

§9

Versetzung in die Qualifikationsphase

FuBnoten zu § 9 Versetzung in die Qualifikationsphase

§ 9 zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW. S.
1239), in Kraft getreten am 1. Dezember 2021 (siehe Hinweis).

(1) Die Versetzung in die Qualifikationsphase richtet sich nach § 50 SchulG. Die Beratungslehre-
rin oder der Beratungslehrer und die Oberstufenkoordinatorin oder der Oberstufenkoordinator
nehmen an der Versetzungskonferenz mit beratender Stimme teil, sofern sie nicht als Fachlehr-
krafte stimmberechtigte Mitglieder der Konferenz sind.

(2) Die Versetzungskonferenz ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei Drittel inrer Mitglieder
anwesend sind. Beschllisse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimm-
enthaltung ist nicht zuldssig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden
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den Ausschlag. Uber die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu fiihren. Die Fachlehrerin oder
der Fachlehrer entscheidet iber die Note in ihrem oder seinem Fach und begriindet diese auf
Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der Schulerin oder des Schi-
lers wahrend des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind zu be-
ricksichtigen. Die Note kann durch Konferenzbeschluss nicht abgeandert werden; die schulauf-
sichtliche Uberpriifung bleibt unberiihrt.

(3) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den neun Kursen des Pflicht-
bereichs gemaB § 8 Abs. 2 und in einem Kurs des Wahlbereichs geman § 8 Abs. 4, die im zwei-
ten Halbjahr der EinfUhrungsphase seit der letzten Zeugniserteilung erbracht wurden. Fir Schi-
lerinnen und Schiler, die gemaB § 8 Absatz 5 Satz 2 eine zweite Fremdsprache bis zum Ende
der EinfUhrungsphase fortflihren muissen, sind die Leistungen in dieser Fremdsprache als einer
der zehn versetzungswirksamen Kurse nach Satz 1 zu berlicksichtigen.

(4) Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in den zehn versetzungswirksamen Kursen aus-
reichende oder bessere Leistungen erzielt wurden. Versetzt wird auch, wer in nicht mehr als ei-
nem der versetzungswirksamen Kurse mangelhafte und in den librigen Kursen mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht hat. Mangelhafte Leistungen in einem der Facher Deutsch, Ma-
thematik und der fortgefiihrten Fremdsprache gemaB § 8 Abs. 2 Satz 1 missen durch eine min-
destens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser Fachergruppe ausgeglichen wer-
den.

(5) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsentscheidung von der in
Absatz 4 festgelegten Regel abweichen, wenn Minderleistungen auf besondere Umstande, zum
Beispiel langere Krankheit, zurickzufihren sind.

(6) Verlasst eine Schilerin oder ein Schiler innerhalb der letzten vier Wochen vor der Verset-
zung die Schule, ist zuvor Uber die Versetzung zu entscheiden.

(7) Die Schule informiert die Eltern gemaB § 50 Abs. 4 SchulG in der Regel zehn Wochen vor der
Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare Leistungs-
schwachen gefahrdet ist.

(8) Schiilerinnen und Schiler der Einfihrungsphase, die zweimal nicht versetzt wurden, verlas-
sen die gymnasiale Oberstufe gemaB § 2 Abs. 1.

(9) Wer aus der Einflihrungsphase abgeht, erhalt ein Abgangszeugnis mit den erreichten Kursab-
schlussnoten des letzten Halbjahres.

§10
Nachprifung

FuBnoten zu § 10 Nachprifung

§ 10 zuletzt geandert durch Artikel 2 der VO vom 2. November 2012 (GV. NRW. S. 488), in
Kraft getreten am 13. November 2012.
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(1) Eine Schiilerin oder ein Schiiler, die oder der nicht versetzt worden ist, kann zu Beginn des
folgenden Schuljahres eine Nachpriifung ablegen, um nachtraglich versetzt zu werden. Eine Zu-
lassung zur Nachprufung ist nur mdglich, wenn die Verbesserung einer mangelhaften Leistung in
einem einzigen Fach um eine Notenstufe genligt, um die Versetzungsbedingungen zu erfillen.
Eine Nachprifung ist nicht moéglich, wenn die Einflihrungsphase bereits wiederholt wurde. Die
Nachprufung findet in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.

(2) Die Nachprifung besteht aus einer mindlichen Priifung, in einem Fach mit Klausuren auBer-
dem aus einer schriftlichen Prufung, im Fach Sport aus einer Fachprifung. Die Prifungsaufga-

ben sind dem Unterricht des zweiten Halbjahres der Einflihrungsphase zu entnehmen. Sie wer-
den in der Regel von der bisherigen Fachlehrerin oder dem bisherigen Fachlehrer gestelit.

(3) Die mindliche Prifung findet vor einem Priifungsausschuss unter dem Vorsitz der Schulleite-
rin oder des Schulleiters oder einer von ihr oder ihm hierfiir bestellten Vertretung statt. Fachpri-
ferin oder Fachprifer ist in der Regel die bisherige Fachlehrkraft. Eine von der Schulleiterin oder
vom Schulleiter bestellte Fachbeisitzerin oder ein Fachbeisitzer fuhrt das Protokoll. Das einzelne
Prifungsgesprach dauert mindestens 15, héchstens 20 Minuten. Der Prifungsausschuss setzt
die Note fur die mundliche Prifungsleistung mit einfacher Mehrheit fest.

(4) In einem Fach mit schriftlicher Prifung wird die korrigierte schriftliche Arbeit dem Prifungs-
ausschuss (Absatz 3) vorgelegt. Dieser setzt auf Vorschlag der Fachlehrerin oder des Fachleh-
rers die Note fur die schriftliche Arbeit und die Endnote aus den schriftlichen und mundlichen
Prifungsergebnissen fest.

(5) Wer die Priifung mit mindestens ausreichendem Ergebnis bestanden hat, ist versetzt und er-
halt ein neues Zeugnis mit der Note "ausreichend" in dem Prifungsfach. Das Zeugnis tragt das
Datum des Tages, an dem die Nachpriifung bestanden wurde. Wer die Priifung nicht bestanden
hat, wiederholt die Einfihrungsphase.

(6) Fur das Verfahren bei Versaumnis der Priifung gilt § 23, fir das Verfahren bei Tauschungs-
handlungen und anderen UnregelmaBigkeiten § 24 entsprechend.

(7) Nicht versetzte abgehende Schilerinnen und Schiiler, die von der Moglichkeit der Nachpru-
fung Gebrauch machen wollen, miissen am Unterricht der Einfiihrungsphase bis zum Beginn der
Sommerferien teilnehmen.

(8) Die Nachprifung zum nachtraglichen Erwerb eines Abschlusses richtet sich nach § 40 Ab-
satz 3.

§N
Qualifikationsphase

FuBnoten zu § 11 Qualifikationsphase

§ 11 zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW S. 405),
in Kraft getreten am 1. August 2022.
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(1) In der Qualifikationsphase betragt die Schiilerwochenstundenzahl durchschnittlich 34 Unter-
richtsstunden. Die Schilerinnen und Schiler wahlen aus den in der Einfihrungsphase belegten
Fachern des Pflicht- und Wahlbereichs zwei Facher als Leistungskurse und mindestens sieben
Facher als Grundkurse. Dariiber hinaus stehen zur Erflllung der Pflichtbedingungen geman Satz
1 bis zu zwei Halbjahreskurse in Vertiefungsfachern und héchstens ein Projektkurs zur Verfu-
gung. Die Vorgaben fur die Wahl der Abiturfacher (§ 12) sind bei der Belegung zu beachten.

(2) Im sprachlich-literarisch-kiinstlerischen Aufgabenfeld sind mindestens folgende Pflichtkurse
zu belegen:

1. Deutsch wird mindestens in Grundkursen bis zum Ende der Qualifikationsphase fortgefihrt.

2. Eine in der Sekundarstufe | begonnene und in der Einfliihrungsphase fortgefiihrte Fremdspra-
che wird mindestens in Grundkursen bis zum Ende der Qualifikationsphase fortgefiihrt. Diese
Bedingung kann auch durch einen in der Sekundarstufe Il durchgehend belegten vierstlindigen
Grundkurs in einer neu einsetzenden Fremdsprache erfillt werden. Die aus der Sekundarstufe |
fortgeflhrte Fremdsprache muss in diesen Fallen mindestens bis zum Ende der EinflUhrungspha-
se belegt werden. Schilerinnen und Schiler, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, kdnnen
zur Erfullung der Pflichtbedingungen in der fortgefuhrten Fremdsprache am Ende der Einfuh-
rungsphase eine Sprachfeststellungsprufung bei der oberen Schulaufsichtsbehérde ablegen,
wenn sie am Ende der Sekundarstufe | an der Sprachfeststellungsprifung gemaB § 5 Abs. 4
APO-S | teilgenommen haben. Das Ergebnis der Prifung tritt an die Stelle der Note einer fortge-
flihrten Fremdsprache.

3. Schilerinnen und Schiiler, die in der Sekundarstufe | keinen fortlaufenden Pflichtunterricht in
einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, missen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulrei-
fe in der Qualifikationsphase ihre gemaR § 8 Abs. 5 im ersten Halbjahr der Einfihrungsphase be-
gonnene zweite Fremdsprache kontinuierlich bis zum Ende des letzten Halbjahres der Qualifika-
tionsphase fortsetzen.

4. In der Qualifikationsphase sind mindestens zwei aufeinander folgende Grundkurse in Kunst
oder Musik zu belegen. Anstelle eines klinstlerischen Faches kdnnen auch zwei instrumental-
praktische oder zwei vokalpraktische Grundkurse oder zwei Grundkurse in Literatur in der Quali-
fikationsphase belegt werden.

(3) Im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld sind in der Qualifikationsphase folgende
Pflichtkurse zu belegen:

1. Das aus der Einfiihrungsphase fortgeflihrte gesellschaftswissenschaftliche Fach wird mindes-
tens in Grundkursen bis zum Ende der Qualifikationsphase belegt.

2. Schulerinnen und Schdler, die das Fach Geschichte gewahlt haben, belegen in der Regel in
dem zweiten Jahr der Qualifikationsphase zusatzlich zwei Grundkurse in Sozialwissenschaften.

3. Schilerinnen und Schiiler, die das Fach Sozialwissenschaften gewahlt haben, belegen in der
Regel in dem zweiten Jahr der Qualifikationsphase zusatzlich zwei Grundkurse in Geschichte.
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4. Schilerinnen und Schiiler, die ein anderes Fach des gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-
benfeldes gewahlt haben, belegen in der Regel in dem zweiten Jahr der Qualifikationsphase zu
satzlich je zwei Grundkurse in Geschichte und in Sozialwissenschaften.

5. Schilerinnen und Schiiler, die das Fach Geschichte oder das Fach Sozialwissenschaften aus
der Einfihrungsphase mindestens bis zum Ende des ersten Jahres der Qualifikationsstufe fort-
fahren, erfillen damit die zusatzliche Belegungsverpflichtung gemaB Nummern 2 bis 4 fir die-
ses Fach.

(4) Im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld sind mindestens folgende
Pflichtkurse zu belegen:

1. Mathematik wird mindestens in Grundkursen bis zum Ende der Qualifikationsphase fortgefiihrt.

2. Ein aus der Einfihrungsphase fortgefiihrtes naturwissenschaftliches Fach (Physik, Biologie
oder Chemie) wird mindestens in Grundkursen bis zum Ende der Qualifikationsphase fortgefihrt.

(5) Das neunte Pflichtfach gemaB § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 ist mindestens in Grundkursen bis
zum Ende der Qualifikationsphase fortzufuhren.

(6) Religionslehre oder das Fach gemaB § 8 Abs. 3 wird mindestens mit zwei Grundkursen fort-
geflhrt.

(7) Sport wird bis zum Ende der Qualifikationsphase fortgefihrt.

(8) Projektkurse werden in zwei aufeinander folgenden Halbjahren der Qualifikationsphase als

zwei- oder dreistindige Kurse eingerichtet. Sie sind in ihrem fachlichen Schwerpunkt an in der
Qualifikationsphase unterrichtete Facher (Referenzfacher) angebunden, bieten aber Spielraum
flr die inhaltliche Ausgestaltung sowie fur fachlibergreifendes und projektorientiertes Arbeiten.

§12
Wahl der Abiturfacher

FuBnoten zu § 12 Wahl der Abiturfacher

§§ 12, 16 und 29 zuletzt geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft
getreten am 1. August 2010.

(1) Die Abiturpriifung wird in vier Fachern abgelegt, mit denen die drei Aufgabenfelder (§ 7) er-
fasst werden mussen. Das sprachlich-literarischkiinstlerische Aufgabenfeld kann nur durch
Deutsch oder eine Fremdsprache abgedeckt werden.

(2) Unter den vier Abiturfachern missen zwei der Facher Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
che sein.
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(3) Erstes und zweites Abiturfach sind die zu Beginn der Qualifikationsphase bestimmten beiden
Leistungskursfacher. Als drittes und viertes Abiturfach werden zu Beginn des zweiten Jahres der
Qualifikationsphase zwei Grundkursfacher festgelegt. Abiturfacher mussen in der Einflhrungs-
phase in Grundkursen und spatestens vom ersten Jahr der Qualifikationsphase an als Facher mit
Klausuren belegt sein.

(4) Das erste Leistungskursfach (erstes Abiturfach) muss eine aus der Sekundarstufe | fortge-
flihrte Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft oder Deutsch sein.

(5) Religionslehre kann als Fach der Abiturpriifung das gesellschaftswissenschaftliche Aufga-
benfeld im Sinne von Absatz 1 vertreten. Die Pflichtbedingungen im gesellschaftswissenschaftli-
chen Aufgabenfeld (§ 11 Abs. 3) bleiben hiervon unbertihrt.

(6) Religionslehre und Sport konnen nicht gleichzeitig als Prifungsfacher gewahlit werden.

3. Abschnitt
Leistungsbewertung

§13
Grundsatze der Leistungsbewertung, Nachteilsausgleich

FuBnoten zu § 13 Grundsatze der Leistungsbewertung, Nachteilsausgleich

§ 13, § 36 zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.
333), in Kraft getreten am 1. August 2020.

(1) Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ergibt sich die jeweilige Kursabschlussnote in ei-
nem Kurs mit schriftlichen Arbeiten (Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbereich
"Klausuren" (§ 14) und den Leistungen im Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" (§ 15). Die
Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebildet. Ei-
ne rein rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzuldssig, vielmehr ist die Gesamtent-
wicklung der Schulerin oder des Schilers im Kurshalbjahr zu bertcksichtigen. Bei Kursen ohne
Klausuren ist die Endnote im Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" die Kursabschlussnote.

(2) Die Bewertung der Leistungen richtet sich nach deren Umfang und der richtigen Anwendung
der Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten sowie der Art der Darstellung. Bei der Bewertung
schriftlicher Arbeiten sind VerstdBe gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache
und gegen die duBere Form angemessen zu berlicksichtigen. Gehaufte VerstoBe fiihren zur Ab-
senkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in der Einfliihrungsphase und um bis zu
zwei Notenpunkte gemaB § 16 Abs. 2 in der Qualifikationsphase. Im Ubrigen gelten die in den
Lehrplénen festgelegten Grundsatze.

(3) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, die Schilerinnen und Schiiler zu Beginn des Kur-
ses Uber die Zahl und Art der geforderten Klausuren und Leistungsnachweise im Beurteilungsbe-
reich "Sonstige Mitarbeit" zu informieren. Etwa in der Mitte des Kurshalbjahres unterrichtet die
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Lehrkraft die Schiilerinnen und Schiiler Uber den bis dahin erreichten Leistungsstand. Die Kurs-
abschlussnote in Kursen des letzten Halbjahres der Qualifikationsphase wird vor der ersten Sit-
zung des Zentralen Abiturausschusses bekannt gegeben.

(4) Die Schilerinnen und Schiiler sind verpflichtet, die geforderten Leistungsnachweise zu er-
bringen. Verweigert eine Schilerin oder ein Schiler einzelne Leistungen oder sind Leistungen in
einem Fach aus von ihr oder von ihm zu vertretenden Griinden nicht beurteilbar, wird die einzel-
ne Leistung oder die Gesamtleistung wie eine ungenligende Leistung bewertet (§ 48 Abs. 5
SchulG).

(5) Schilerinnen und Schiilern, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Griinden die erforderli-
chen Leistungsnachweise nicht erbracht haben, ist Gelegenheit zu geben, die vorgesehenen
Leistungsnachweise nachtraglich zu erbringen. Im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter kann die Fachlehrkraft den Leistungsstand auch durch eine Prifung feststellen (§ 48
Abs. 4 SchulG).

(6) Bei einem Tauschungsversuch

a) kann der Schiilerin oder dem Schiiler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wieder-
holen, wenn der Umfang der Tauschung nicht feststellbar ist,

b) konnen einzelne Leistungen, auf die sich der Tauschungsversuch bezieht, fir ungentigend er-
klart werden,

c) kann die gesamte Leistung flr ungentigend erklart werden, wenn es sich um einen umfangrei-
chen Tauschungsversuch handelt.

Wird eine Tauschungshandlung erst nach Abschluss der Leistung festgestellt, ist entsprechend
zu verfahren.

(7) Soweit es die Behinderung oder der sonderpadagogische Férderbedarf einer Schilerin oder
eines Schiilers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und
Prifungszeiten angemessen verlangern und sonstige Ausnahmen vom Prifungsverfahren zulas-
sen. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeintrachtigung des Lesens und Recht-
schreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschliissen und Berechtigungen blei-
ben unberlhrt. Sonstige Ausnahmen vom Prifungsverfahren sind insbesondere die Nutzung von
Werkzeugen, technischen Hilfsmitteln, besonderen raumlichen oder personellen Bedingungen
und die Nutzung der vom Ministerium bereitgestellten modifizierten Klausuren fur die Forder-
schwerpunkte Sehen, Héren und Kommunikation/Sprache oder anderer vom Ministerium bereit-
gestellter oder zugelassener Anpassungen der Prifungsaufgaben.

(8) In der schriftlichen Abiturpriifung entscheidet an Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters
die obere Schulaufsichtsbehorde liber die Gewahrung von Nachteilsausgleichen. Bei der Abitur-
prifung ist die Verlangerung von Vorbereitungs- und Prifungszeiten in der Regel nur dann zu-
lassig, wenn diese Form des individuellen Nachteilsausgleichs Gegenstand der bisherigen For-
derpraxis fur die Schilerin oder den Schiiler war. Das gilt auch fir die Zulassung sonstiger Aus-
nahmen vom Prufungsverfahren.
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§14
Beurteilungsbereich "Klausuren" und ,,Projekte”

FuBnoten zu § 14 Beurteilungsbereich &quot;Klausuren&quot; und ,Projekte”

§§ 14 und 32 zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Marz 2023 (GV.
NRW. S. 217), in Kraft getreten am 1. August 2023.

(1) In der Einfihrungsphase sind in Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen je Halbjahr zwei, in
einem gesellschaftswissenschaftlichen und einem naturwissenschaftlichen Fach je Halbjahr ein
bis zwei Klausuren zu schreiben. Die Schilerin oder der Schiiler kann weitere Grundkursfacher
als Facher mit Klausuren wahlen. Eine Klausur in den Fachern Deutsch und Mathematik wird
nach § 18 Absatz 3 SchulG landeseinheitlich zentral gestellt.

(2) In den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase sind in den zwei Leistungskursfachern
und in mindestens zwei von der Schiilerin oder dem Schiiler gewahlten Grundkursfachern je
zwei Klausuren zu schreiben. Unter den Fachern mit Klausuren mussen die Abiturfacher,
Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache, in jedem Fall die in der Einfliihrungsphase neu einset-
zenden Fremdsprachen, und das gemaB § 11 Abs. 5 gewahlte Pflichtfach sein. Im letzten Halb-
jahr der Qualifikationsphase ist im ersten bis dritten Abiturfach je eine Klausur zu schreiben. Far
die Dauer der Klausuren im letzten Halbjahr der Qualifikationsphase gilt § 32 Absatz 2 entspre-
chend.

(3) In der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine
Facharbeit ersetzt. Die Verpflichtung zur Anfertigung einer Facharbeit entfallt bei Belegung eines
Projektkurses.

(4) In einer Woche sollen fir die einzelne Schilerin oder den einzelnen Schiler nicht mehr als
drei Klausuren angesetzt werden. Die Klausuren sind in der Regel vorher anzukindigen. An ei-
nem Tag soll nur eine Klausur geschrieben werden. Fir die Klausuren gelten die Richtlinien und
Lehrplane fir den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe. Die Aufgabenstellung muss auf die
Anforderungen in der Abiturprifung vorbereiten.

(5) In den modernen Fremdsprachen kdnnen Klausuren miindliche Anteile enthalten. In einem
der ersten drei Halbjahre der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die Schule in den
modernen Fremdsprachen eine Klausur durch eine gleichwertige miindliche Leistungsiberpri-
fung ersetzt. Die miindliche Leistungsiiberprifung darf nicht in dem Halbjahr liegen, das in dem-
selben Fach von der Schule fir die Facharbeit nach Absatz 3 festgelegt wurde.

(6) Die Klausuren werden nach Benotung und Besprechung mit den Schilerinnen und Schilern
diesen mit nach Hause gegeben, damit die Eltern Kenntnis nehmen konnen; sie sind auf Verlan-
gen spatestens nach einer Woche an die Schule zuriickzugeben.

(7) Am Ende der Projektkurse wird eine Jahresnote erteilt, die sich zu gleichen Teilen aus der
Abschlussnote der beiden Halbjahresleistungen im Bereich ,Sonstige Mitarbeit” und einer weit-
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gehend eigenstandigen Dokumentation, die in Umfang und Anforderungen den Ergebnissen
zweier Schulhalbjahre entspricht, zusammensetzt. Bei Arbeiten, an denen mehrere Schilerinnen
und Schiler beteiligt sind, muss die individuelle Schilerleistung erkennbar sein.

§15
Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit"

FuBnoten zu § 15 Beurteilungsbereich &quot;Sonstige Mitarbeit&quot;

§§ 1,15, 17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Zum Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" gehoren alle im Zusammenhang mit dem Unter-
richt erbrachten schriftlichen, miindlichen und praktischen Leistungen mit Ausnahme der Klausu-
ren und der Facharbeit gemaB § 14 Abs.3 sowie der Dokumentation im Projektkurs gemaB § 11
Absatz 8.

(2) Die Formen der "Sonstigen Mitarbeit" richten sich nach den Richtlinien und Lehrplanen fir
den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe.

§16
Notenstufen und Punkte

FuBnoten zu § 16 Notenstufen und Punkte

§§ 12, 16 und 29 zuletzt geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft
getreten am 1. August 2010.

(1) Die in der Einflihrungsphase erbrachten Schiilerleistungen werden mit den Notenstufen ge-
maB § 48 Abs. 3 SchulG bewertet.

(2) Die in der Qualifikationsphase erteilten Kursabschlussnoten und die in der
Abiturprifung erteilten Noten werden in Punkte Ubertragen. Dafur gilt folgender Schlissel:

Note Punkte Notendefinition
nach
Notenten-
denz
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sehr gut (15-13 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem
Punkte) MaBe.
gut (12-10 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll.
Punkte)
befriedi- (9-7 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen.
gend Punkte)
ausrei- (6-5 Die Leistungen weisen zwar Mangel auf, entsprechen aber im
chend Punkte) Ganzen noch den Anforderungen.
schwach (4 Punkte) Die Leistungen weisen Mangel auf und entsprechen den Anfor-
ausrei- derungen nur noch mit Einschrankungen.*)
chend
mangelhaft | (3-1 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen je-
Punkte) doch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhan-
den sind und die Mangel in absehbarer Zeit behoben werden
kdnnen.
ungenu- (O Punkte) Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst
gend die Grundkenntnisse sind so lliickenhaft, dass die Mangel in ab-
sehbarer Zeit nicht behoben werden kénnen.

*) Eine oder mehrere schwach ausreichende Leistungen kdnnen dazu fuhren, dass die notwen-
digen Punktzahlen gemanB §§ 19, 28 bis 31, 39 nicht erreicht werden.

§17
Besondere Lernleistung

FuBnoten zu § 17 Besondere Lernleistung

§§1,15,17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Im Rahmen der fir die Abiturpriifung vorgesehenen Punktzahl (§ 29) kann Schilerinnen und
Schiulern eine besondere Lernleistung angerechnet werden, die im Rahmen oder Umfang eines
mindestens zwei Halbjahre umfassenden Kurses erbracht wird. Als besondere Lernleistung kén-
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nen ein umfassender Beitrag aus einem von den Landern gefdérderten Wettbewerb oder die Er-
gebnisse des Projektkurses oder eines umfassenden fachlichen oder fachiibergreifenden Pro-
jektes gelten.

(2) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spatestens zu Beginn des zwei-
ten Jahres der Qualifikationsphase bei der Schule angezeigt werden. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter entscheidet in Abstimmung mit der Lehrkraft, die als Korrektor vorgesehen ist, ob die
vorgesehene Arbeit als besondere Lernleistung zugelassen werden kann. Die Arbeit ist spates-
tens bis zur Zulassung zur Abiturprifung abzugeben, nach den MaBstaben und dem Verfahren
fur die Abiturprifung zu korrigieren und zu bewerten. Ein Ricktritt von der besonderen Lernleis-
tung muss bis zur Entscheidung Uber die Zulassung zur Abiturpriifung erfolgt sein. In einem Kol-
loquium von in der Regel 30 Minuten, das im Zusammenhang mit der Abiturprifung nach Festle-
gung durch die Schulleitung stattfindet, stellt der Priifling vor einem Fachpriifungsausschuss (§
26) die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar, erlautert sie und antwortet auf Fragen. Die
Endnote wird auf Grund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und im Kolloquium er-
brachten Leistungen gebildet; eine Gewichtung der Teilleistungen findet nicht statt.

(3) Bei Arbeiten, an denen mehrere Schiilerinnen und Schiiler beteiligt werden, muss die indivi-
duelle Schilerleistung erkennbar und bewertbar sein.

(4) In der besonderen Lernleistung sind maximal 15 Punkte erreichbar, die vierfach gewertet
werden (§ 29 Abs. 2 und 4).

§18
Bescheinigung uiber die Schullaufbahn, Abgangszeugnisse,Konferenzen
in der Qualifikationsphase

FuBnoten zu § 18 Bescheinigung Uber die Schullaufbahn, Abgangszeugnisse,Konferenzen in der
Qualifikationsphase

§§ 18, 23, 33 und 43 zuletzt gedndert durch Verordnung vom 11. Mai 2016 (GV. NRW. S.
245), in Kraft getreten am 28. Mai 2016.

(1) Am Ende des Schulhalbjahres wird in den drei ersten Halbjahren der Qualifikationsphase eine
Bescheinigung Uber die Schullaufbahn erteilt, die die in den belegten Kursen erreichten Leistun-
gen und Angaben zum Schulbesuch ausweist. Auf Kursabschlussergebnisse mit schwach aus-
reichenden oder schlechteren Leistungen, auf nicht erflillte Belegungsbedingungen, auf Wieder-
holungsmaoglichkeiten und -notwendigkeiten wird hierbei hingewiesen. § 5 Abs. 4 gilt entspre-
chend.

(2) Wer aus der Qualifikationsphase abgeht, erhdlt ein Abgangszeugnis mit den in den einzelnen
Halbjahren der Qualifikationsphase erreichten Kursabschlussnoten. § 5 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Am Ende des Schulhalbjahres findet in den drei ersten Halbjahren der Qualifikationsphase ei-
ne Konferenz der Lehrkrafte statt, die die Schiulerin oder den Schiler in der Jahrgangsstufe un-
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terrichtet haben. Fir die Zusammensetzung und Leitung der Konferenz gilt § 9 Abs. 1. Die Konfe-
renz berat Uber die Entwicklung der Schilerin oder des Schilers und Uber den Leistungsstand
und stellt Beratungsnotwendigkeiten im Hinblick auf Leistungsdefizite und Belegungsnotwendig-
keiten fest. Sie beschlieBt Gber den Ricktritt und die Wiederholung gemaB § 19 und § 23.

§19
Ruicktritt und Wiederholung

FuBnoten zu § 19 Rucktritt und Wiederholung

§§ 1,15, 17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Wer in dem ersten Jahr der Qualifikationsphase nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann, kann
bis zum Ende des ersten Halbjahres der Qualifikationsphase auf Antrag in die EinflUhrungsphase
zurlcktreten. Die Leistungsbewertungen im ersten Durchgang des zweiten und dritten Halbjah-
res der gymnasialen Oberstufe und die Entscheidung Uber die Versetzung in die Qualifikations-
phase werden unwirksam. Am Ende des zweiten Halbjahres der Einflihrungsphase wird erneut
Uber die Versetzung in die Qualifikationsphase entschieden.

(2) Eine Wiederholung des ersten Jahres der Qualifikationsphase oder des zweiten und dritten
Halbjahres der Qualifikationsphase ist unter folgenden Voraussetzungen mdglich oder notwen-
dig:

1. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in zwei der belegten
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat oder wessen Zulas-
sung zur Abiturprifung im Grundkursbereich gefahrdet erscheint, kann auf Antrag die beiden
ersten Halbjahre oder das zweite und dritte Halbjahr der Qualifikationsphase wiederholen.

2. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in vier der belegten
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, muss die beiden
zuletzt besuchten Halbjahre wiederholen. Die betreffende Jahrgangsstufe muss ebenfalls wie-
derholt werden, wenn in einem Leistungskurs null Punkte erreicht wurden oder wenn feststeht,
dass Leistungsausfalle im Grundkursbereich bis zur Zulassung nicht mehr aufholbar sind.

3. Die Leistungsbewertungen im ersten Durchgang der wiederholten Halbjahre werden unwirk-
sam.

(3) Wer nach der Wiederholung des ersten Jahres der Qualifikationsphase nicht wenigstens in
einem der vier belegten Leistungskurse finf Punkte der einfachen Wertung erreicht oder wer ei-
nen Leistungskurs mit null Punkten abgeschlossen hat, muss die gymnasiale Oberstufe verlas-
sen. Dies gilt auch, wenn feststeht, dass Leistungsausfalle im Grundkursbereich nicht mehr auf-
holbar sind oder wenn am Ende des dritten Halbjahres der Qualifikationsphase feststeht, dass
die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfillt werden kénnen.
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Zweiter Telil
Ordnung der Abiturprifung

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 20
Zweck der Priifung

Durch die Abiturprifung wird festgestellt, ob die Schilerin oder der Schiler das Ziel des Bil-
dungsganges erreicht hat. Mit dem Bestehen der staatlichen Abschlussprifung wird die allge-
meine Hochschulreife zuerkannt.

§ 21
Ort, Zeit und Gliederung der Priifung

FuBnoten zu § 21 Ort, Zeit und Gliederung der Prifung

§§ 21 und 28 zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW.
S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) Die Abiturpriifung findet an den 6ffentlichen und den als Ersatzschulen nach § 100 Absatz 4
des Schulgesetzes NRW genehmigten Gymnasien und Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstu-
fe am Ende der Qualifikationsphase statt. Sie besteht aus einer schriftlichen und muindlichen Pri-
fung.

(2) Im ersten bis dritten Abiturfach wird schriftlich und gegebenenfalls mindlich, im vierten Ab-
iturfach wird mindlich gepruft.

(3) An die Stelle der schriftlichen Abiturpriifung tritt im Fach Sport als zweitem Abiturprifungs-
fach eine Fachpriifung. Die Fachprifung besteht aus einer schriftlichen Prifungsarbeit und aus
einer praktischen Prifung.

(4) In den Prifungsfachern Kunst und Musik kann auch eine praktisch-gestalterische Aufgabe
Bestandteil der Prifung sein.

(5) Die Termine fir die schriftliche Abiturprifung werden durch die oberste Schulaufsichtsbe-
horde bestimmt.

§ 22
Prufungsanforderungen

FuBnoten zu § 22 Priifungsanforderungen
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§§ 1,15, 17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

In der Abiturprifung sollen die Schilerinnen und Schiler nachweisen, dass sie grundlegende
Kenntnisse und Einsichten in ihren Prufungsfachern erworben haben, fachspezifische Methoden
selbstandig anwenden kdnnen und offen fiir fachiibergreifende Perspektiven sind. Die Aufga-
benstellung in der Abiturprifung muss den Richtlinien und Lehrplanen fir den Unterricht in der
gymnasialen Oberstufe entsprechen.

§ 23
Ruicktritt, Erkrankung, Versaumnis

FuBnoten zu § 23 Ruicktritt, Erkrankung, Versaumnis

§§ 18, 23, 33 und 43 zuletzt geandert durch Verordnung vom 11. Mai 2016 (GV. NRW. S.
245), in Kraft getreten am 28. Mai 2016.

(1) Eine Schiilerin oder ein Schuler kann auf Antrag bis zur Zulassungsentscheidung (§ 30) von
der Abiturprifung zurticktreten, wenn die Hochstverweildauer (§ 2 Abs. 1) dadurch nicht Gber-
schritten wird. § 19 Absatz 1 Satz1 gilt entsprechend. Bei Ricktritt wird das zweite Jahr der Quali-
fikationsphase geman § 31 wiederholt. Bei einem Ricktritt nach der Zulassungsentscheidung gilt
die Prufung als nicht bestanden.

(2) Wer unmittelbar vor oder wahrend der Abiturpriifung erkrankt, kann nach Genesung die ge-
samte Prifung oder den noch fehlenden Teil der Priifung nachholen. Bereits abgelegte Teile der
Prifung werden gewertet. Gleiches gilt fir Priflinge, die aus nicht von ihnen zu vertretenden
Grunden die gesamte Prifung oder einen Teil der Prifung versaumen. Im Krankheitsfall hat der
Priifling unverziiglich ein arztliches Attest vorzulegen, im Ubrigen sind die Griinde fiir das Ver-
saumnis unverziglich dem Zentralen Abiturausschuss schriftlich mitzuteilen; andernfalls gilt die
Prifung als nicht bestanden oder wird der fehlende Prufungsteil wie eine ungeniigende Leistung
gewertet.

(3) Versaumt ein Priifling Teile der Priifung aus einem von ihm zu vertretenden Grund, so wird
dieser Prufungsteil wie eine ungentigende Leistung bewertet. Die Entscheidung trifft der Zentrale
Abiturausschuss.

§24
Verfahren bei Tauschungshandlungenund anderen UnregelmaBigkeiten

FuBnoten zu § 24 Verfahren bei Tauschungshandlungenund anderen UnregelmaBigkeiten
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§ 24 geandert durch Art. 1d. VO v. 5. Mai 2006 (GV. NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14.
Juni 2006.

(1) Fir das Verfahren bei Tauschungshandlungen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. In besonders
schweren Fallen kann der Prufling von der weiteren Prifung ausgeschlossen werden.

(2) Werden Tauschungshandlungen erst nach Abschluss der Priifung festgestellt, kann die obere
Schulaufsichtsbehdrde in besonders schweren Fallen innerhalb von zwei Jahren die Prufung als
nicht bestanden und das Zeugnis fir ungultig erklaren.

(3) Behindert ein Prifling durch sein Verhalten die Priifung so schwerwiegend, dass es nicht
madglich ist, seine Prifung oder die anderer Priiflinge ordnungsgeman durchzufihren, kann er
von der weiteren Prifung ausgeschlossen werden.

(4) Die Entscheidung in den Fallen der Absatze 1 und 3 trifft der Zentrale Abiturausschuss. Sie
bedarf der Bestatigung durch die obere Schulaufsichtsbehérde. Bestatigt die obere Schulauf-
sichtsbehorde den Ausschluss, gilt die Priifung als nicht bestanden.

(5) Wird in einem Teil der Priifung die Leistung verweigert, gilt § 13 Abs. 4.

2. Abschnitt
Prifungsausschuiisse

§ 25
Zentraler Abiturausschuss

(1) Fur jede Abiturprifung wird ein Zentraler Abiturausschuss gebildet, der aus mindestens drei,
hdchstens vier Mitgliedern besteht.
(2) Dem Zentralen Abiturausschuss gehdoren an:

1. die oder der Vorsitzende;

2. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begrindeten Fallen die Vertreterin oder der Ver-
treter;

3. die Oberstufenkoordinatorin oder der Oberstufenkoordinator oder die Vertreterin oder der
Vertreter oder eine andere von der oder dem Vorsitzenden berufene Lehrkraft;

4. die Beratungslehrerin oder der Beratungslehrer des Priiflings oder eine andere von der oder
dem Vorsitzenden berufene Lehrkraft.

(3) Den Vorsitz des Zentralen Abiturausschusses hat grundsatzlich die fur die Schule zustandige
schulfachliche Dezernentin oder der zustandige schulfachliche Dezernent. In Ausnahmefallen

kann die obere Schulaufsichtsbehdrde eine andere schulfachliche Dezernentin oder einen ande-
ren schulfachlichen Dezernenten bestellen. Nimmt die obere Schulaufsichtsbehérde den Vorsitz
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nicht wahr, so Ubernimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begriindeten Fallen die
Vertreterin oder der Vertreter den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbehdrde kann Schulleiterin-
nen oder Schulleiter an anderen als den von ihnen geleiteten Schulen als Vorsitzende einsetzen.

(4) Ein Mitglied der obersten Schulaufsichtsbehorde kann den Vorsitz ibernehmen.

(5) Bis zur mindlichen Prifung nimmt in der Regel die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in
begrindeten Fallen die Vertreterin oder der Vertreter den Vorsitz wahr.

(6) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses beauftragt ein Mitglied mit der
Schriftfihrung.

(7) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses muss beide Staatspriifungen fir
ein Lehramt abgelegt haben und die Befahigung zum Lehramt am Gymnasium besitzen oder mit
der Befahigung zum Lehramt fir die Sekundarstufe Il die Berechtigung erworben haben, ein
Fach in der gymnasialen Oberstufe zu unterrichten.

(8) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses kann Entscheidungen dieses Aus-
schusses und Entscheidungen der Fachprifungsausschiisse beanstanden und die Entscheidung
der oberen Schulaufsichtsbehérde herbeifiinren. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.

§ 26
Fachprifungsausschiisse

FuBnoten zu § 26 Fachprifungsausschisse

§ 26 und § 37 geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.
333), in Kraft getreten am 1. August 2020.

(1) Fur die einzelnen Prifungsfacher in der miindlichen Prifung bildet die oder der Vorsitzende
des Zentralen Abiturausschusses jeweils einen oder mehrere Fachprifungsausschiisse. Bei Kur-
sen, die schullbergreifend angeboten werden, wird der Fachprifungsausschuss an der Schule
gebildet, an der der Kurs stattfindet.

(2) Jeder Fachprifungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern:
1. der oder dem Vorsitzenden;

2. der Fachprtferin oder dem Fachprifer;

3. der SchriftfUhrerin oder dem SchriftfUhrer.

(3) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses selbst oder eine
Fachdezernentin oder ein Fachdezernent der oberen Schulaufsichtsbehdrde oder eine Beauf-
tragte oder ein Beauftragter der obersten Schulaufsichtsbehérde den Vorsitz Gbernimmt, fihrt in
der Regel eine Lehrkraft der Schule den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbehdrde kann auch ei-
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ne Lehrkraft einer anderen Schule mit dem Vorsitz beauftragen. Die oder der Vorsitzende des
Fachprifungsausschusses muss beide Staatsprifungen fir ein Lehramt (Lehramtspriifungen)
abgelegt haben und die Befahigung zum Lehramt am Gymnasium besitzen oder mit der Befahi-
gung zum Lehramt fiir die Sekundarstufe Il die Berechtigung erworben haben, ein Fach in der
gymnasialen Oberstufe zu unterrichten.

(4) Fachpruferin oder Fachprifer ist in der Regel die Fachlehrkraft, die die Schiilerin oder den
Schiler im letzten Halbjahr der Qualifikationsphase unterrichtet hat. Die Fachpruferin oder der
Fachprifer muss in der Regel in dem jeweiligen Fach die Lehramtspriifungen abgelegt haben
und die Befahigung zum Lehramt am Gymnasium oder fur die Sekundarstufe Il besitzen. Fach-
pruferin oder Fachprufer kann auch eine Lehrkraft sein, der eine unbefristete Unterrichtserlaub-
nis fur die Sekundarstufe Il in dem Fach zuerkannt worden ist (Zertifikatskurs).

(5) Schriftflihrerin oder Schriftflihrer ist in der Regel eine Lehrkraft der Schule, die das Fach nach
Mdglichkeit in der Qualifikationsphase unterrichtet hat. Die Schriftfihrerin oder der Schriftfihrer
soll in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprifungen abgelegt haben und die Befahigung zum
Lehramt am Gymnasium oder fir die Sekundarstufe Il besitzen.

(6) Die Dezernentin oder der Dezernent oder die oder der Beauftragte der obersten Schulauf-
sichtsbehdrde ist berechtigt, Vertreterinnen und Vertreter einer Schulaufsichtsbehdrde sowie
Lehrkrafte einer anderen Schule zu Mitgliedern des Fachprifungsausschusses zu bestellen. Die
Absatze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die oder der Vorsitzende des Fachprifungsausschusses kann Entscheidungen dieses Aus-
schusses gemaB § 25 Abs. 8 beanstanden. Wird der Vorsitz des Fachpriifungsausschusses
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der oberen oder obersten Schulaufsichtsbehoérde
wahrgenommen, entfallt das Beanstandungsrecht der oder des Vorsitzenden des Zentralen Ab-
iturausschusses gegen Entscheidungen dieses Fachprifungsausschusses.

§ 27
Stimmberechtigung, Beschlussfassung, Gaste

FuBnoten zu § 27 Stimmberechtigung, Beschlussfassung, Gaste

§§ 27 und 41 zuletzt geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft ge-
treten am 1. August 2010.

(1) Die Mitglieder der gemaB § 25 und § 26 eingerichteten Ausschiisse sind stimmberechtigt.

(2) Der Zentrale Abiturausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, un-
ter ihnen die oder der Vorsitzende, anwesend sind.

(3) Fachpriifungsausschisse sind nur beschlussfahig, wenn alle Mitglieder anwesend sind.
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(4) Alle Ausschiisse beschlieBen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltung
ist nicht zuldssig. Im Zentralen Abiturausschuss gibt bei Stimmengleichheit die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) Bei Zweifeln, ob ein Mitglied von der Mitwirkung in einem Ausschuss auf Grund von § 20 Ver-
waltungsverfahrensgesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) ausgeschlossen ist
oder bei Besorgnis der Befangenheit (§ 21 VwVfG. NRW.) entscheidet die oder der Vorsitzende
des Zentralen Abiturausschusses; ist die oder der Vorsitzende selbst betroffen, entscheidet die
obere Schulaufsichtsbehorde. Wird das Mitglied eines Fachprifungsausschusses von der Mit-
wirkung entbunden, so ist ein neues Mitglied zu berufen.

(6) Es sind berechtigt, bei miindlichen Priifungen und der entsprechenden Beratung und Be-
schlussfassung anwesend zu sein:

1. nicht an der Priifung beteiligte Lehrkrafte, Studienreferendarinnen oder Studienreferendare
und Lehramtsanwarterinnen oder Lehramtsanwarter der Schule, soweit dienstliche Grinde nicht
entgegenstehen. Die obere Schulaufsichtsbehdrde kann Lehrkraften anderer Schulen die Teil-
nahme ermoglichen, sofern ein dienstliches Interesse gegeben ist;

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schultragers;
3. Vertreterinnen oder Vertreter der oberen und der obersten Schulaufsichtsbehorde.

(7) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft oder deren Vertretung kann bei der miindli-
chen Prifung zuhdren. Mit Zustimmung der Priiflinge kann die oder der Vorsitzende des Zentra-
len Abiturausschusses Schiilerinnen und Schiiler des ersten Jahres der Qualifikationsphase als
Gaste zulassen.

(8) Die Mitglieder der Ausschisse und die Gaste sind zur Verschwiegenheit tber alle Prifungs-
vorgange zu verpflichten.

3. Abschnitt
Gesamtqualifikation

§ 28
Anrechnung der Kurse fiir die Gesamtqualifikation

FuBnoten zu § 28 Anrechnung der Kurse fir die Gesamtqualifikation

§§ 21 und 28 zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV. NRW.
S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) In der Qualifikationsphase sind als Block | die Leistungen aus allen 30 bis 32 anrechenbaren
Grundkursen und acht anrechenbaren Leistungskursen nachzuweisen und der Nachweis tber
die gemaB § 11 zu belegenden Pflichtkurse zu erbringen. Nach Festlegung durch die Schiilerin
oder den Schiiler sind 35 bis 40 Halbjahresergebnisse in Block | einzubringen, darunter die Kur-
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se gemaB Absatz 2 bis 6. Mit der Punktzahl Null abgeschlossene Kurse gelten als nicht belegt;
sie sind nicht anrechenbar.

(2) In den vier Abiturfachern sind jeweils vier Kurse in Block | einzubeziehen.

(3) Alle Kurse, die gemaB § 11 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 sowie § 11 Abs. 3, 4 und 6 belegt werden
mussen, werden in Block | einbezogen, soweit sie nicht schon als Kurse in den Abiturfachern
einzubringen sind.

(4) Schilerinnen und Schiiler, die in der Sekundarstufe | keinen Unterricht in einer zweiten
Fremdsprache erhalten haben und die ihre fremdsprachlichen Pflichtbedingungen bis zum Ende
des letzten Halbjahres der Qualifikationsphase durch ihre aus der Sekundarstufe | fortgefuhrte
Fremdsprache erfiillen, miissen die beiden in dem zweiten Jahr der Qualifikationsphase belegten
Kurse der in der Einfihrungsphase neu einsetzenden Fremdsprache in Block | einbringen (§ 11
Abs. 2 Nr. 3).

(5) Schiilerinnen und Schiler, die in der Sekundarstufe | keinen Unterricht in einer zweiten
Fremdsprache erhalten haben und die ihre fortgefiihrte erste Fremdsprache am Ende der Einfuh-
rungsphase abschlieBen, missen die vier Halbjahreskurse der Qualifikationsphase der in der
Einflhrungsphase begonnenen neu einsetzenden Fremdsprache einbringen (§ 11 Abs. 2 Nr. 3).

(6) Aus den gemanB § 11 Abs. 5 belegten Kursen missen die zwei Halbjahreskurse des zweiten
Jahres der Qualifikationsphase in Block | eingebracht werden.

(7) Im dritten und vierten Abiturfach kénnen im Rahmen der anzurechnenden Grundkurse geman
Absatz 1 bis zu sechs Grundkurse einem Fach angehdren.

(8) In den Ubrigen Grundkursfachern - auBer Sport - kénnen bis zu finf Kurse einem Fach ange-
hdren. Insgesamt dirfen nicht mehr als zwei instrumentalpraktische oder zwei vokalpraktische
Grundkurse oder zwei Grundkurse in Literatur angerechnet werden.

(9) Inhaltsgleiche Kurse kénnen nur einmal in Block | eingebracht werden.

(10) Der Projektkurs kann im Umfang von zwei Halbjahreskursen auf die Grundkurse geman Ab-
satz 1 angerechnet werden. Er kann entweder in doppelter Wertung der Abschlussnote geman §
14 Absatz 7 oder als besondere Lernleistung in die Gesamtqualifikation eingebracht werden.

§ 29
Gesamtqualifikation

FuBnoten zu § 29 Gesamtqualifikation

§§ 12, 16 und 29 zuletzt gedndert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft
getreten am 1. August 2010.
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(1) Bei der Feststellung der Gesamtqualifikation wird das Punktsystem gemaB § 16 Abs. 2 ange-
wendet.

(2) Als Gesamtqualifikation sind hochstens 900 Punkte erreichbar, und zwar in Block | hochstens
600 Punkte und im Abiturbereich als Block Il hochstens 300 Punkte. Der Abiturbereich umfasst
die vier Prufungsergebnisse in den Prifungsfachern in finffacher Wertung. Wird eine besondere
Lernleistung erbracht (§ 17), werden die Prufungsergebnisse in den Prifungsfachern vierfach
gewertet und das Ergebnis der besonderen Lernleistung in vierfacher Wertung hinzugezahilt.
Wird im ersten bis dritten Abiturfach sowohl schriftlich als auch mundlich geprift, wird das End-
ergebnis im Verhaltnis von 2 (schriftlich) zu 1 (mindlich) aus den Ergebnissen der beiden Prii-
fungsteile gebildet. Ein Leistungsausgleich zwischen den zwei Bereichen ist nicht moglich. Die
Abiturprifung ist bestanden, wenn die Bedingungen gemaf den Absatzen 3 und 4 erfllt sind.

(3) Fur Block | gelten folgende Bedingungen:

1. Die Leistungen in den 27 bis 32 Grundkursen gemaB § 28 werden in einfacher Wertung, die
Leistungen in den acht Leistungskursen in zweifacher Wertung angerechnet. Werden 35 bis 37
Halbjahresergebnisse eingebracht, dirfen in hochstens sieben Kursen vier oder weniger Punkte
erreicht werden. Werden 38 bis 40 Halbjahresergebnisse eingebracht, dirfen in hdchstens acht
Kursen vier oder weniger Punkte erreicht werden. Unter den Kursen mit vier oder weniger Punk-
ten dirfen jeweils nicht mehr als drei Leistungskurse sein.

2. In der Gesamtheit der in Block | anzurechnenden Kurse miissen mindestens 200 Punkte er-
reicht sein.

(4) Fur den Abiturbereich gelten folgende Bedingungen:

1. Wird keine besondere Lernleistung gemaR § 17 eingebracht, missen mindestens in zwei Pru-
fungsfachern, darunter einem Leistungskursfach, im Abiturbereich mindestens jeweils 25 Punk-
te erreicht sein.

2. Wird eine besondere Lernleistung geman § 17 eingebracht, miissen mindestens in zwei Pri-
fungsfachern, darunter einem Leistungskursfach, im Abiturbereich mindestens jeweils 20 Punkte
erreicht sein.

3. Im Abiturbereich geman Absatz 2 mussen insgesamt mindestens 100 Punkte erreicht sein.

(5) Die Gesamtpunktzahl in Block | wird nach folgender Formel berechnet; ein nicht ganzzahliges
Ergebnis wird mathematisch gerundet:

El=P.40

P
S

Dabei sind:

E | = (Gesamt-)Ergebnis Block |

P = Erzielte Punkte in den eingebrachten Fachern in vier Schulhalbjahren

S = Anzahl der Schulhalbjahresergebnisse (doppelt gewichtete Facher zahlen auch hier doppelt).
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4. Abschnitt
Zulassung zur Abiturprifung,
Ablauf und Verfahren der Abiturprifung

§ 30
Zulassung zur Abiturpriufung

FuBnoten zu § 30 Zulassung zur Abiturprifung

§§1,15,17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Uber die Zulassung zur Abiturpriifung entscheidet der Zentrale Abiturausschuss in der Ersten
Konferenz.

(2) Zuzulassen ist, wer die Bedingungen gemaB § 28 und § 29 Absatz 3 erflillt.

§ 31
Verfahren bei Nichtzulassung

FuBnoten zu § 31 Verfahren bei Nichtzulassung

§§1,15,17,19, 22, 30 und 31 geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in
Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Wer nicht zur Abiturprifung zugelassen wird, wiederholt das zweite Jahr der Qualifikations-
phase, sofern die Verweildauer (§ 2 Abs. 1) dadurch nicht Gberschritten wird.

(2) Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut Uber die Zulassung entschieden. Leistungs-
bewertungen aus dem ersten Durchgang des zweiten Jahres der Qualifikationsphase werden
unwirksam.

§ 32
Facher der schriftlichen Priufung

FuBnoten zu § 32 Facher der schriftlichen Prifung

§§ 14 und 32 zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Marz 2023 (GV.
NRW. S. 217), in Kraft getreten am 1. August 2023.
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(1) Im ersten bis dritten Abiturfach ist von jeder Schiilerin und jedem Schiiler je eine schriftliche
Arbeit anzufertigen.

(2) Die Dauer der schriftlichen Priifung in den Leistungskursfachern und dem dritten Abiturfach
legt die oberste Schulaufsichtsbehorde durch Runderlass fest. Dies gilt auch fiir eventuelle Ar-
beitszeitverlangerungen flir Schilerexperimente, praktische Arbeiten oder Gestaltungsaufgaben.

§33
Aufgaben und Verfahren flir die schriftliche Priifung

FuBnoten zu § 33 Aufgaben und Verfahren fir die schriftliche Priifung

§§ 18, 23, 33 und 43 zuletzt geandert durch Verordnung vom 11. Mai 2016 (GV. NRW. S.
245), in Kraft getreten am 28. Mai 2016.

(1) Die Prufungsaufgaben fir die schriftlichen Prifungen werden von der obersten Schulauf-
sichtsbehdrde landeseinheitlich gestellt. Uber Ausnahmen entscheidet die oberste Schulauf-
sichtsbehdrde unter Festlegung besonderer Verfahrensregelungen. Die Aufgaben werden auf
der Grundlage der Lehrplane fiir die gymnasiale Oberstufe erstellt; sie entstammen der Qualifika-
tionsphase und umfassen unterschiedliche Sachgebiete.

(2) Den Schilerinnen und Schiilern werden nach MaBgabe der Lehrplane und im Rahmen der
jahrlichen Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen fir die schriftlichen Priifungen im
Abitur bei den Prifungsarbeiten Wahimdglichkeiten eréffnet.

(3) Soweit die Schule aus den zentral gestellten Aufgaben eine Auswahl treffen muss, geschieht
dies durch die Fachlehrkraft (§ 34 Abs. 1 Satz 1) zu dem von der obersten Schulaufsichtsbehorde
bestimmten Zeitpunkt vor Beginn der Prifung. Fur Schilerinnen und Schiiler aus demselben
Kurs miissen dieselben Aufgaben ausgewahlt werden. Uber Ausnahmen entscheidet die oberste
Schulaufsichtsbehorde. Besondere Regelungen fiir das Fach Religionslehre kénnen durch Ver-
waltungsvorschriften getroffen werden.

(4) Den Aufgaben werden Lésungserwartungen und Regelungen zur Gewichtung von Teilleis-
tungen beigegeben, aus denen sich die erreichbare Punktsumme fur die Klausur ergibt.

§ 34
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

FuBnoten zu § 34 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

§ 34 zuletzt geandert durch Artikel 1 der VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. S. 288), in Kraft getre-
ten am 18. Juli 2007.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 32/41


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s245
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2007-16

(1) Die schriftliche Priifungsarbeit wird von der zustandigen Fachlehrkraft in einem vorgegebe-

nen kriteriengeleiteten Beurteilungsverfahren (§ 33 Abs. 4) korrigiert. Einer aus der Summe der

erbrachten Teilleistungen ermittelten Punktsumme wird eine Note, gegebenenfalls mit Tendenz,
zugeordnet.

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten, von der oberen Schulaufsichtsbehdrde beauftragten
Fachlehrkraft korrigiert und bewertet. Sofern die Bewertungen der Fachlehrkrafte voneinander
abweichen, wird die abschlieBende Note wie folgt ermittelt:

1. Bei einer Abweichung bis zu drei Notenpunkten (§ 16 Abs. 2) aus dem arithmetischen Mittel
der den jeweiligen Notenurteilen zugrunde liegenden Punktsummen (Absatz 1),

2. bei Abweichungen um vier Notenpunkte und mehr durch Entscheidung einer dritten, von der
oberen Schulaufsichtsbehoérde beauftragten Fachlehrkraft, innerhalb der Bandbreite der vorheri-
gen Bewertungen.

(3) Gehaufte VerstdBe gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen
die duBere Form fuhren gemaR § 13 Abs. 2 zu einer Absenkung um bis zu zwei Notenpunkte. So-
fern die Bewertungen der Fachlehrkrafte voneinander abweichen, ergibt sich die abschlieBende
Note aus dem arithmetischen Mittel der Notenurteile. Es wird mathematisch gerundet. Im Fall von
Absatz 2 Nr. 2 entscheidet die dritte beauftragte Fachlehrkraft.

(4) Die Fachprifung im Fach Sport als Leistungskursfach (§ 21 Abs. 3) wird mit einer Gesamtno-
te, gegebenenfalls unter Angabe der Tendenz, abgeschlossen. Sie wird vom Fachprifungsaus-
schuss gleichwertig aus der Note der schriftlichen Arbeit und aus der Note fir die Prifungsleis-
tungen in der praktischen Prifung gebildet.

§ 35
Facher der miindlichen Priifung

Das von der Schiilerin oder dem Schiiler gewahlte vierte Abiturfach ist verpflichtendes Fach der
mundlichen Priifung. Die drei Facher der schriftlichen Priifung kdnnen Facher der mindlichen
Prafung sein.

§ 36
Mindliche Prifung im ersten bis dritten Abiturfach

FuBnoten zu § 36 Miindliche Prifung im ersten bis dritten Abiturfach

§ 13, § 36 zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.
333), in Kraft getreten am 1. August 2020.

(1) Der Zentrale Abiturausschuss legt in einer Konferenz auf Grund der Ergebnisse in den schrift-
lichen Prifungsarbeiten im ersten bis dritten Abiturfach und der mindlichen Prifung im vierten
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Abiturfach fest, in welchen Fachern der schriftlichen Abiturprifung der Prifling mindlich gepruft
wird.

(2) Mundliche Prifungen im ersten bis dritten Abiturfach sind anzusetzen, wenn das Bestehen
der Abiturprifung gefahrdet ist, weil die Mindestbedingungen gemaB § 29 Absatz 4 nicht erflillt
sind.

(3) Wer nicht nach Absatz 2 gepruft wird, kann sich freiwillig zur mindlichen Prifung im ersten
bis dritten Abiturfach melden.

(4) Wird ein Prifling in mehreren Fachern geprift, bestimmt er die Reihenfolge.

(5) Eine mindliche Prufung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchgefihrt, wenn auf Grund
der vorliegenden Ergebnisse im Abiturbereich auch bei Erreichen der Hochstpunktzahlen in der
mundlichen Prifung im ersten bis dritten Abiturfach ein Bestehen des Abiturs nicht mehr méglich
ist. Die Abiturpriifung gilt in diesem Fall als nicht bestanden.

§ 37
Verfahren bei der miindlichen Priifung

FuBnoten zu § 37 Verfahren bei der mundlichen Prifung

§ 26 und § 37 geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.
333), in Kraft getreten am 1. August 2020.

(1) Schilerinnen und Schiiler, fur die gemaB § 36 Abs. 2 miindliche Prifungen angesetzt worden
sind, werden nur in so vielen Fachern gepruft, wie es zur Erfillung der Mindestbedingungen fur
das Bestehen der Abiturprifung erforderlich ist. Sie kdnnen jedoch auf eigenen Wunsch in den
Ubrigen zur Prifung angesetzten Fachern geprift werden.

(2) Die Schiilerinnen und Schiiler sind verpflichtet, zum angegebenen Termin zur jeweiligen Pri-
fung anwesend zu sein; andernfalls gilt § 23 Abs. 3.

(3) Die Vorbereitungszeit betragt in der Regel 30 Minuten. Falls die Prifungsaufgabe in einem
naturwissenschaftlichen Fach, in Ernahrungslehre, Informatik oder Technik einen experimentel-
len oder praktischen Anteil, im Fach Musik eine Héraufgabe, im Fach Kunst eine Gestaltungsauf-
gabe enthalt, kann die Vorbereitungszeit angemessen verlangert werden.

(4) Zur Vorbereitung der mindlichen Priifung in den Abiturfachern treten die Fachpriifungsaus-
schisse zu Konferenzen zusammen. Die oder der Vorsitzende des Fachprifungsausschusses
priift, ob die Aufgabenstellung mit den Priifungsanforderungen (§ 22 Abs. 1) sowie mit § 38 Abs.
1und 3 libereinstimmt. Sie oder er entscheidet {iber die erforderlichen Anderungen nach Bera-
tung mit den Mitgliedern des Fachprifungsausschusses.

(5) Bis zu drei Priiflingen kann - insbesondere im vierten Abiturfach - dieselbe Aufgabe gestellt
werden, wenn die gleichen unterrichtlichen Voraussetzungen gegeben sind.
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(6) Die miindliche Prifung wird grundsatzlich von der Fachpriferin oder dem Fachpriifer (§ 26
Abs. 4) durchgeflihrt. Die oder der Vorsitzende des Fachpriifungsausschusses hat das Recht,
Fragen an den Prifling zu richten und die Prifung zeitweise selbst zu Gbernehmen.

§ 38
Gestaltung der miindlichen Prifung

FuBnoten zu § 38 Gestaltung der miindlichen Prifung

§ 38 zuletzt gedndert durch Artikel 4 der Verordnung vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. S.
112), in Kraft getreten am 13. Februar 2021.

(1) Fir jede Prifung ist dem Priifling eine neue, begrenzte Aufgabe zu stellen. Die Aufgabe ein-
schlieBlich der gegebenenfalls notwendigen Texte wird schriftlich vorgelegt. Es ist nicht zulds-
sig, gleichzeitig zwei oder mehrere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen oder zwi-
schen mehreren Aufgaben wahlen zu lassen. Erklart der Prifling bei der Aufgabenstellung oder
innerhalb der Vorbereitungszeit, dass er die gestellte Aufgabe nicht bearbeiten kann, und sind
die Grinde dafur nicht von ihm zu vertreten, legt der Zentrale Abiturausschuss einen neuen Ter-
min flr die Prifung fest. Flr den neuen Prifungstermin gelten die Verfahrensvorgaben gemaB §
37 Absatz 4.

(2) Ist der Priifling nicht imstande, die gestellte Aufgabe zu I6sen, so kann die Priiferin oder der
Prifer Hilfen geben.

(3) Die miindliche Prifung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines Kurshalbjahres beschranken.
Sie darf keine Wiederholung der Inhalte einer anderen in der Qualifikationsphase und im Abitur-
bereich bereits erbrachten Leistung sein. Die mundliche Prifung dauert in der Regel mindestens
20, héchstens 30 Minuten. Sie besteht aus einem ersten und einem zweiten Priifungsteil, wobei
beide Priifungsteile ungefahr den gleichen zeitlichen Umfang haben.

(4) Im ersten Prufungsteil soll der Prufling selbstandig die vorbereitete Aufgabe in zusammen-
hangendem Vortrag l6sen. Im zweiten Prifungsteil sollen vor allem gréBere fachliche und fach-
Ubergreifende Zusammenhange in einem Prifungsgesprach angesprochen werden. Es ist nicht
zulassig, zusammenhanglose Einzelfragen aneinander zu reihen.

(5) Im Fach Sport als viertes Abiturprifungsfach ergibt sich die Note der praktischen Priifung
gleichwertig aus den Notenergebnissen des ersten und zweiten Prifungsteils. Die Note der
Fachprifung ergibt sich gleichwertig aus den Notenergebnissen der praktischen und der mindli-
chen Prifung. Nicht ganzzahlige Ergebnisse der praktischen Prifung und der Fachprifung wer-
den mathematisch gerundet.

(6) Der Fachpriufungsausschuss berat liber die einzelnen Priifungsleistungen und setzt die Note,
gegebenenfalls mit Tendenz, fest. Die Fachpriferin oder der Fachpriifer schlagt die Note fir die
Prufungsleistung vor. Die Mitglieder des Fachprifungsausschusses stimmen Uber diesen Vor-
schlag ab (§ 27 Abs. 4).
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5. Abschnitt
Abschluss der Abiturprifung

§ 39
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

FuBnoten zu § 39 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

§ 39 Absatz 2 geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW.
S. 1239), in Kraft getreten am 1. Dezember 2021.

(1) Nach Beendigung der miindlichen Prifung stellt der Zentrale Abiturausschuss die Prifungs-
ergebnisse fest und errechnet die Gesamtpunktzahl flir den Abiturbereich gemag § 29.

(2) Hat die Schiilerin oder der Schiiler die Bedingungen gemanB § 29 erflillt, erklart der Zentrale
Abiturausschuss die Abiturprifung flr bestanden und erkennt die allgemeine Hochschulreife zu,
die in den Landern der Bundesrepublik Deutschland anerkannt ist.

(3) Die Beschliisse des Zentralen Abiturausschusses werden den Schiilerinnen und Schiilern be-
kanntgegeben.

(4) Schilerinnen und Schilern, denen die allgemeine Hochschulreife zuerkannt worden ist (Ab-
satz 2), erhalten ein "Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife".

§ 40
Weitere Berechtigungen und Abschllisse

FuBnoten zu § 40 Weitere Berechtigungen und Abschlisse

§ 40 zuletzt geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW S.
405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Latinum, Graecum und Hebraicum werden mit dem Abgangs- oder Abschlusszeugnis zuer-
kannt. Die Bedingungen fur die Zuerkennung legt die oberste Schulaufsichtsbehdrde durch Ver-
waltungsvorschriften fest.

(2) Schulerinnen und Schiiler, die nicht Uber den entsprechenden Abschluss verfligen, erwerben
am Ende der Einfihrungsphase der gymnasialen Oberstufe den Erweiterten Ersten Schulab-
schluss, wenn die Voraussetzungen gemaB den §§ 22 Absatz 1, 25 Absatz 1 und 2 der Ausbil-
dungs- und Priifungsordnung Sekundarstufe | erflllt sind. Der Mittlere Schulabschluss (Fach-
oberschulreife) wird ihnen zuerkannt, wenn sie am Ende der Einfiihrungsphase der gymnasialen
Oberstufe die Versetzungsanforderungen gemaB § 22 Absatz 1 und § 26 der Ausbildungs- und
Prifungsordnung Sekundarstufe | erfillen.
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(3) Schilerinnen und Schiiler, die nicht tGber den entsprechenden Abschluss verfiigen, kdnnen
am Ende der Einflihrungsphase der gymnasialen Oberstufe eine Nachpriifung ablegen, um nach-
traglich einen Abschluss nach Absatz 2 zu erwerben. Die Zulassung zur Nachprufung ist auszu-
sprechen, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in einem einzigen Fach, in dem eine man-
gelhafte Note erteilt wurde, ausreicht, um den Abschluss zu erlangen. Die Nachprifung findet in
der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt. Fur das Verfahren gilt § 10
Absatz 2, 3, 4,6 und 7.

§ 40a
Fachhochschulreife (schulischer Teil)

FuBnoten zu § 40a Fachhochschulreife (schulischer Teil)

§ 40a eingefligt durch Art. 1 der VO v. 11. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 792); in Kraft getre-
ten am 1. August 2005; zuletzt geadndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. April 2020
(GV. NRW. S. 333), in Kraft getreten am 1. August 2020.

(1) Schilerinnen und Schiilern, die die gymnasiale Oberstufe verlassen, wird der schulische Teil
der Fachhochschulreife zuerkannt, wenn folgende Bedingungen im ersten Jahr der Qualifikati-
onsphase erflllt sind:

1. In den beiden Leistungskursfachern missen je zwei Kurse belegt und insgesamt mindestens
40 Punkte der zweifachen Wertung erreicht sein.

2. Es mussen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 55 Punkte der einfa-
chen Wertung erreicht sein.

3. Unter den nach Nummern 1 und 2 anzurechnenden Kursen muissen je zwei Kurse in Deutsch,

einer Fremdsprache (§ 11 Abs. 2 Nr. 2), einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik, einer Na-

turwissenschaft (Biologie oder Physik oder Chemie) sein. AuBer den genannten Fachern kénnen
aus weiteren Fachern hochstens je zwei Halbjahreskurse angerechnet werden.

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der elf anzurechnenden
Grundkurse mussen jeweils finf Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Mit null Punkten
bewertete Kurse gelten als nicht belegt.

(2) Fiir abgehende Schiilerinnen und Schiiler, die am Ende des dritten oder vierten Halbjahres
der Qualifikationsphase den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben wollen, gelten
die Bedingungen geman Absatz 1 mit der MaBgabe, dass die Gesamtqualifikation insgesamt in
zwei aufeinander folgenden Halbjahren erbracht worden sein muss.

(3) Die Gesamtpunktzahl (mindestens 95, hochstens 285 Punkte), die sich aus der Bewertung
der vier Leistungs- und elf Grundkurse ergibt, wird nach der Formel

N =5%-P/57
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in eine Durchschnittsnote umgerechnet. Diese wird auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt;
es wird nicht gerundet. Eine Gesamtpunktzahl Uber 260 ergibt die Durchschnittsnote 1,0. Die
Durchschnittsnote wird in Ziffern und Buchstaben auf dem Abgangszeugnis ausgewiesen.

(4) In das Abgangszeugnis werden die in den einzelnen Halbjahren der Qualifikationsphase be-
werteten Kurse mit den entsprechenden Kursabschlussnoten eingetragen. Wird der Schiilerin
oder dem Schiler der schulische Teil der Fachhochschulreife zuerkannt, enthalt das Abgangs-
zeugnis den Hinweis, dass die Schulpflicht in der Sekundarstufe Il erfillt ist, sofern kein Ausbil-
dungsverhaltnis begonnen wird (§ 38 Absatz 4 SchulG).

(5) Nach bestandener Abiturprifung kann ehemaligen Schilerinnen und Schiilern erganzend zur
allgemeinen Hochschulreife der schulische Teil der Fachhochschulreife flir das Land Nordrhein-
Westfalen zuerkannt werden, wenn sie die Bedingungen des Absatzes 1 oder 2 erfullen. Die Be-
scheinigung tragt das Datum der Ausstellung.

§ 41
Wiederholung der Abiturprifung

FuBnoten zu § 41 Wiederholung der Abiturprifung

§§ 27 und 41 zuletzt geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft ge-
treten am 1. August 2010.

(1) Eine nicht bestandene Abiturprifung kann einmal wiederholt werden. Wird am Ende des Wie-
derholungsjahres die Zulassung nicht erreicht oder die Wiederholungsprifung nicht bestanden,
so muss die Schiulerin oder der Schiiler die gymnasiale Oberstufe verlassen. Die obere Schulauf-
sichtsbehdrde kann eine zweite Wiederholung zulassen, wenn besondere Umstande vorliegen.

(2) Eine bestandene Priifung kann nicht wiederholt werden.

(3) Bei einer Wiederholung der Abiturprifung werden die im vorherigen Durchgang des zweiten
Jahres der Qualifikationsphase erhaltenen Leistungsbewertungen, die Zulassung und die in der
vorherigen Priifung erhaltenen Leistungsbewertungen unwirksam.

6. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§42
Niederschriften
(1) Uber alle Konferenzen und Beschliisse des Zentralen Abiturausschusses und der Fachprii-

fungsausschisse und Uber die schriftliche und mindliche Abiturprifung sind Niederschriften
anzufertigen.
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(2) Niederschriften sind ferner liber die Beschliisse und den Verlauf aller sonstigen Konferenzen
und Prifungen in der gymnasialen Oberstufe anzufertigen. Die oder der Vorsitzende der Konfe-
renz beauftragt ein Mitglied mit der Schriftfihrung.

(3) In die Niederschrift sind auch die die Entscheidung tragenden Griinde aufzunehmen, insbe-
sondere wenn bei den in dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahmefallen von den Regelbe-
stimmungen abgewichen wird.

(4) Die Niederschrift tGber die mindliche Einzelprifung muss die beteiligten Priferinnen und Pri-
fer, Aufgaben, Vorbereitung und Verlauf, Teilergebnisse und Gesamtergebnis erkennen lassen.
Das Abstimmungsergebnis ist in die Niederschrift aufzunehmen.

§43
Widerspruch und Akteneinsicht

FuBnoten zu § 43 Widerspruch und Akteneinsicht

§§ 18, 23, 33 und 43 zuletzt geandert durch Verordnung vom 11. Mai 2016 (GV. NRW. S.
245), in Kraft getreten am 28. Mai 2016.

(1) Bei Widerspriichen gegen Beschliisse des Zentralen Abiturausschusses und der Fachpri-
fungsausschisse, denen vom jeweiligen Ausschuss nicht stattgegeben wird, entscheidet der bei
der oberen Schulaufsichtsbehoérde gebildete Widerspruchsausschuss.

(2) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehdrde gebildete Widerspruchsausschuss besteht aus
zwei fur die gymnasiale Oberstufe zustandigen schulfachlichen Dezernentinnen oder Dezernen-
ten, von denen eine oder einer den Vorsitz flihrt, sowie einer verwaltungsfachlichen Dezernentin
oder einem verwaltungsfachlichen Dezernenten. Die Leiterin oder der Leiter der Behdrde be-
stimmt die Mitglieder des Ausschusses und die Flhrung des Vorsitzes. Bei Widersprichen ge-
gen Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsitzende die zustandige Fachdezernentin oder
den zustandigen Fachdezernenten zur Beratung hinzu.

(3) Schilerinnen und Schiiler, bei Minderjahrigkeit deren Eltern, erhalten auf Antrag Einsicht in
die sie betreffenden Prifungsakten. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach der Bekanntga-
be der Priufungsentscheidung bei der Schule zu stellen.

FuBnoten

e I
7. Abschnitt mit §§ 44 bis 50 angefligt durch Artikel 3 der Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV.

NRW. S. 312b), in Kraft getreten am 2. Mai 2020; Uberschrift 7. Abschnitt, §§ 45, 46, 48 und
50 geandert sowie § 47 neu gefasst durch Artikel 3 der Verordnung vom 1. Mai 2021 (GV.
NRW. S. 449), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Februar 2021; 7. Abschnitt mit den §§ 44
bis 50 aufgehoben durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Marz 2023 (GV. NRW. S. 217), in
Kraft getreten am 1. August 2023.
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§ 44 (alt) angefligt durch VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. S. 288), in Kraft getreten am 1. August
2007; geandert durch VO vom 12. Marz 2009 (GV. NRW. S. 178), in Kraft getreten am 1. Au-
gust 2010; aufgehoben durch Verordnung vom 11. Mai 2016 (GV. NRW. S. 245), in Kraft ge-
treten am 28. Mai 2016.

1. Die Verordnung tritt am 1. August 1999 in Kraft.

2. Fir diejenigen Schilerinnen und Schiler an Gymnasien und Gesamtschulen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens ihre Ausbildung in der Jahrgangsstufe 12 und 13 fortsetzen, gelten die
bisherigen Bestimmungen (APO-GOSt vom 28. Marz 1979 (GV. NRW. S. 248), zuletzt geandert
durch Artikel 4 der Verordnung zur Anderung von Ausbildungs- und Priifungsordnungen geman
§ 26 b SchVG ) vom 14.12.2000 (GV. NRW. S. 761).

3. Fur Schilerinnen und Schiler der hdheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe und
des entsprechenden Bildungsganges im Berufskolleg gelten die bisherigen Bestimmungen (APO-
GOSt vom 28. Marz 1979, zuletzt geandert durch Verordnung vom 27. Februar 1997) in der ge-
maB Nummer 2 geanderten Fassung Ubergangsweise fort, bis durch eine Ausbildungs- und Pri-
fungsordnung zum Berufskolleg eine andere Regelung getroffen wird (Artikel 2 des Gesetzes zur
Anderung des Schulverwaltungsgesetzes - Berufskolleggesetz - vom 25. November 1997, GV.
NW. S. 426).

Die Ministerin
far Schule und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hinweis:
(Artikel 8 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 333))

Artikel 8
Inkrafttreten und Ubergangsvorschriften

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

(Artikel 8 Absatzbezeichnung ,,(1)” gestrichen und Absatz 2 aufgehoben durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. S. 112), in Kraft getreten am 13. Februar 2021).

Hinweis:
(Artikel 4 der Verordnung vom 17. November 2021 (GV. NRW. S. 1239))

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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(2) Artikel 1 Nummer 5 (§ 9 Absatz 3) findet fur Schiilerinnen und Schiiler keine Anwendung, die
(vor dem Schuljahr 2023/2024) in der Jahrgangsstufe 8 eine zweite Fremdsprache begonnen
haben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 41 /41



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) 
	 § 1 Geltungsbereich, Ziel und Gliederung des Bildungsganges 
	 § 2 Dauer des Bildungsganges 
	 § 3 Aufnahmevoraussetzungen 
	 § 4 Auslandsaufenthalte 
	 § 5 Information, Beratung und Dokumentation der Schullaufbahnen; Zeugnisse 
	 § 6 Grundstruktur der Unterrichtsorganisationund allgemeine Belegungsbedingungen 
	 § 7 Aufgabenfelder und Unterrichtsfächer 
	 § 8 Einführungsphase 
	 § 9 Versetzung in die Qualifikationsphase 
	 § 10 Nachprüfung 
	 § 11 Qualifikationsphase 
	 § 12 Wahl der Abiturfächer 
	 § 13 Grundsätze der Leistungsbewertung, Nachteilsausgleich 
	 § 14 Beurteilungsbereich "Klausuren" und „Projekte“ 
	 § 15 Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" 
	 § 16 Notenstufen und Punkte 
	 § 17 Besondere Lernleistung 
	 § 18 Bescheinigung über die Schullaufbahn, Abgangszeugnisse,Konferenzen in der Qualifikationsphase 
	 § 19 Rücktritt und Wiederholung 
	 § 20 Zweck der Prüfung 
	 § 21 Ort, Zeit und Gliederung der Prüfung 
	 § 22 Prüfungsanforderungen 
	 § 23 Rücktritt, Erkrankung, Versäumnis 
	 § 24 Verfahren bei Täuschungshandlungenund anderen Unregelmäßigkeiten 
	 § 25 Zentraler Abiturausschuss 
	 § 26 Fachprüfungsausschüsse 
	 § 27 Stimmberechtigung, Beschlussfassung, Gäste 
	 § 28 Anrechnung der Kurse für die Gesamtqualifikation 
	 § 29 Gesamtqualifikation 
	 § 30 Zulassung zur Abiturprüfung 
	 § 31 Verfahren bei Nichtzulassung 
	 § 32 Fächer der schriftlichen Prüfung 
	 § 33 Aufgaben und Verfahren für die schriftliche Prüfung 
	 § 34 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 
	 § 35 Fächer der mündlichen Prüfung 
	 § 36 Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach 
	 § 37 Verfahren bei der mündlichen Prüfung 
	 § 38 Gestaltung der mündlichen Prüfung 
	 § 39 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife 
	 § 40 Weitere Berechtigungen und Abschlüsse 
	 § 40a Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
	 § 41 Wiederholung der Abiturprüfung 
	 § 42 Niederschriften 
	 § 43 Widerspruch und Akteneinsicht 


